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Bedeutung der Änderungen düngerechtlicher Bestimmun-
gen für die Bioabfallverwertung 

Hans-Walter Schneichel, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung Rheinland-Pfalz, Mainz 

Einleitung 
Für eine stoffliche Nutzung von Bioabfällen als Düngemittel, Bodenhilfsstoff oder Kultursubstrat sind 
neben abfallrechtlichen Rechtsnormen die Vorschriften des Düngerechts maßgebend. Somit haben 
Änderungen düngerechtlicher Bestimmungen direkten Einfluss auf die Bioabfallverwertung. Der Ge-
setzgeber hat für den vorgenannten Verwertungsbereich dem Düngerecht im Gesetz zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz – KrWG)  klar den Vorrang gegenüber abfallrechtlichen Regelungen eingeräumt 
(§ 11 Absatz 2 Satz 3 KrWG)  

Seit fast 100 Jahren bestehen in Deutschland gesetzliche Vorgaben für Düngemittel. Diese regelten 
zunächst nur das Inverkehrbringen von Mineraldünger. Im Laufe der Zeit wurden sie auf alle Dünge-
mittel also einschließlich der organischen Düngemittel und der  Wirtschaftsdünger ausgeweitet. Das 
Gesetz wurde im Interesse der Anwender  und zum Schutz vor Täuschung erlassen. Die Ansprüche 
der Gesellschaft wandeln sich im Laufe der Zeit. So trat immer stärker auch der Schutz der Umwelt in 
den Vordergrund. Es blieb auch nicht bei Regelungen nur für das Inverkehrbringen. So wurden im 
Wege der EG-Rechtsetzung auch Vorgaben für die Anwendung festgelegt. Die rechtlichen Vorgaben 
werden jeweils zeitnah fortgeschrieben und an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik 
angepasst. 

Aktuell gelten 

das Düngegesetz vom 09.01.20091, 

die Düngemittelverordnung vom 05.12.20122, geändert durch Verordnung vom 27. Mai 2015 
(BGBl. I S. 886) und  

die Düngeverordnung in der Bekanntmachung vom 27.02.20073. 

Die Düngemittelverordnung wurde in 2015 geändert und die Düngeverordnung soll in Kürze geändert 
werden. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt den Stand Mitte November 2015 wieder. 

  

                                                                 
1  Düngegesetz vom 09. Januar 2009 (BGBl. I S. 54, 136), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2010 
2  Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Dün-

gemittelverordnung) vom 05. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2482) 
3  Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den 

Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
27. Februar 2007 (BGBl. I S. 221) 



Bedeutung der Änderungen düngerechtlicher Bestimmungen für die Bioabfallverwertung 

 

 

46 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015 

Rechtsänderungen 
I) Düngemittelverordnung 

Die Düngemittelverordnung regelt die Anforderungen an das Inverkehrbringen der Stoffe. Dies betrifft 
einerseits die Zusammensetzung und Beschaffenheit der Stoffe und andererseits die formalen Anfor-
derungen wie die Kennzeichnung. Aus Sicht der Verwertung von Bioabfällen, die meist in Form von 
Gärresten oder Komposten erfolgt, sind mit der letzten Änderung der Düngemittelverordnung folgende 
wichtige Punkte geändert worden: 

a) Fremdstoffregelung 
Die bisherige Regelung, wonach Altpapier, Karton, Glas und nicht abbaubare Kunststof-
fe nicht über einen Anteil von 0,5 % enthalten sein durften, wurde geändert. Nach Ab-
lauf einer eingeräumten Übergangszeit (31. Dezember 2016) dürfen nicht abgebaute 
Kunststoffe nicht über einem Anteil von 0,1 % und Altpapier, Karton, Glas und Metall 
nicht über einem Anteil von 0,4 % enthalten sein. 

b) Kennzeichnung von Phosphat mit einheitlich vorgegebenen Phosphatlöslichkeiten 
Alle phosphathaltigen Düngemittel müssen künftig Phosphatgehalte in den Löslichkei-
ten Gesamtphosphat, wasserlösliches Phosphat und neutral-ammoncitratlösliches 
Phosphat ausweisen, wenn die Gehalte jeweils mehr als 1 % betragen. Dies gilt unab-
hängig von den bisherigen typspezifischen Löslichkeitsvorgaben. 

II) Düngeverordnung 

In einer neuen Düngeverordnung, die voraussichtlich in 2016 in Kraft treten wird, sollen die Vorgaben 
für die gute fachliche Praxis beim Düngen deutlich konkreter gefasst werden als bisher. Dazu soll die 
Verordnung neben dem regulativen Teil neun Anlagen mit insgesamt  19 Tabellen enthalten. Von die-
sen Daten darf nur in festgeschriebenen Fällen abgewichen werden. 

Aus Sicht der Verwertung von Gärresten und Bioabfallkomposten sind folgende Punkte von besonde-
rer Bedeutung: 

a) Vor einer Düngemittelanwendung ist grundsätzlich eine Düngebedarfsermittlung für jeden 
Schlag / Bewirtschaftungseinheit durchzuführen. Die Ermittlung des Düngebedarfs ist zu doku-
mentieren. Die Dokumentation ist aufzubewahren. 

b) Die Düngebedarfsermittlung stellt für Stickstoff auf Ackerland eine standortbezogene Obergren-
ze auf Basis der durchschnittlichen Erträge der letzten drei Jahre dar.  

c) Auf allen Flächen gilt ein Mindestabstand von einem Meter zum Gewässer. Hier ist keine Dün-
gung zulässig. Je nach Hangneigung ist ein größerer Abstand vorgeschrieben. 

d) Grundsätzlich sind alle organischen und organisch-mineralische Düngemittel, einschl. Wirt-
schaftsdünger, auf unbestelltem Ackerland unverzüglich, jedoch spätestens nach vier Stunden 
(ab 2018 innerhalb einer Stunde!) einzuarbeiten. Ausgenommen hiervon sind Festmist von Huf- 
und Klauentieren und Komposte. 

e) Die bisherige Mengenbegrenzung für Stickstoff aus Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft mit 
max. 170 kg N/ha soll auf alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel, ein-
schließlich Wirtschaftsdünger, ausgeweitet werden. 

f) Die Sperrzeit für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff wird ausgeweitet. Sie soll 
künftig bei Ackerland nach Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum 31.01. des Folgejahres gelten. 
Für Grünland gilt die Sperrzeit vom 01.11. bis 31.01. Eine Düngung im Herbst ist nur bis zur 
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Höhe eines  Nährstoffbedarfes und bis zum 01. Oktober zu Zwischenfrüchten, Winterraps und 
Wintergerste mit maximal  60 kg Gesamt-N/ha bzw. 30 kg Ammonium-N/ha zulässig. 

g) Auf hoch mit Phosphat versorgten Böden soll eine Düngung nur noch in Höhe der voraussichtli-
chen Phosphatabfuhr zulässig sein. 

Auswirkungen 
Die geänderten Anforderungen an die Zusammensetzung von Düngemittel, Bodenhilfsstoffen und Kul-
tursubstraten im Hinblick auf die zulässigen Fremdstoffanteile können in vielen Fällen nur durch ver-
änderte Zusammensetzung der Ausgangsstoffe bei der Getrenntsammlung von Bioabfällen oder 
durch zusätzliche Aufbereitungsschritte mit verbesserter Fremdstoffabtrennung erreicht werden. 

Veränderte Anwendungsregeln werden insbesondere regional den Konkurrenzdruck mit Wirtschafts-
dünger um geeignete Flächen erhöhen. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach Lager-
kapazitäten ein wichtiges Thema. 
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Untersuchung und Bewertung der Abbaubarkeit bioabbau-
barer Kunststoffe 

Dr. Klaus Hoppenheidt, bifa Umweltinstitut GmbH 

1 Bioabbaubare Kunststoffe im Bioabfall 
Die derzeit gültige Bioabfallverordnung definiert Bioabfälle als „Abfälle tierischer oder pflanzlicher Her-
kunft oder aus Pilzmaterialien zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen 
oder Enzyme abgebaut werden können“. Zu den Bioabfällen werden „insbesondere die in Anhang 1 
Nummer 1 in Spalte 1 genannten, in Spalte 2 weiter konkretisierten und durch die ergänzenden Be- 
stimmungen in Spalte 3 näher gekennzeichneten Abfälle“ gezählt. Die in Anhang 1 aufgeführten Abfäl-
le können nach einer hygienisierenden und biologisch stabilisierenden Behandlung auf landwirtschaft-
lich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Böden ausgebracht werden, wenn sie die Qualitätsan-
forderungen der Bioabfallverordnung erfüllen. Im Interesse eines vorsorgenden Bodenschutzes wur-
den die Anforderungen an Abfälle, die biologisch verwertet werden sollen, von den zuständigen Fach-
behörden bewusst anspruchsvoll formuliert. 

Die Positivliste im Anhang 1 der Bioabfallverordnung enthält zwei Positionen, denen Abfälle aus bio-
abbaubaren Kunststoffen zuzuordnen sind (Tab. 1). Die „Hinweise zum Vollzug der BioAbfV“ konkreti-
sieren die Angaben zum Abfallschlüssel „Kunststoffe (20 01 39)“. Danach sind mit der Position Abfälle 
gemeint, die als „spezifische Stofffraktion aus der getrennten Erfassung (Sammlung) dieser Abfallma-
terialien herrühren“, nicht jedoch die bei der Sammlung von Verpackungen (15 01) erfassten Abfälle. 

Im letzten Teilsatz in Spalte 3 zu dem Abfallschlüssel 20 01 39 werden „Abfalltüten angeführt, die zur 
Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle wie z. B. von Küchen- und Kantinenabfällen bestimmt sind. 
Zwar ist diese Ergänzung nicht ausdrücklich einschränkend formuliert, jedoch hat der Verordnungsge-
ber diese Abfalltüten nicht nur beispielhaft erwähnt, sondern ausweislich der Begründung als Präzisie-
rung der Vorgaben an die Verwertung biologisch abbaubarer Werkstoffe (Kunststoffe), mithin als Rest-
riktion für dieses Bioabfallmaterial eingefügt (vgl. Bundesrat Drucksache 578/11 (Beschluss) vom 
25.11.2011, Anlage Teil A, Nummer 22). Im Rahmen des Abfallschlüssels „Kunststoffe (20 01 39)“ hat 
diese Ergänzung in Spalte 3 eher geringe Auswirkungen, da solche Bioabfallmaterialien aus biolo-
gisch abbaubaren Werkstoffen (Kunststoffen) nicht als getrennt gesammelte Fraktion der Siedlungs-
abfälle erfasst werden. Jedoch hat diese Einschränkung der biologisch abbaubaren Werkstoffe 
(Kunststoffe) auf Abfall-Sammeltüten darüber hinaus Auswirkungen auf die über die Biotonne getrennt 
erfassten Bioabfälle (s. Abfallschlüssel „Gemischte Siedlungsabfälle (20 03 01)“), da diese mangels 
spezifischer Bestimmungen insgesamt diejenigen Bioabfallmaterialien umfassen, die in Anhang 1 
Nummer 1 bei den jeweiligen Abfallschlüsseln in Spalte 2 als Bioabfall aufgeführt sind. Mithin dürfen in 
der Biotonne nur solche Kunststoff-Abfalltüten zur Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle (z. B. von 
Küchen- und Kantinenabfälle) miterfasst werden, die aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (Kunst-
stoffen) hergestellt sind.“  
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Tab. 1: Auszug des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung 

Abfallbezeichnung 
gemäß der Anlage 
der AVV1 

 (in Klammern: 
Abfallschlüssel) 

Geeignete Abfälle2  
aus den in Spalte 1 
genannten Abfall 
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen (in Klammern: 
Abfallherkunft gemäß Gruppenüberschrift der Anlage 
der AVV1) 

Kunststoffabfälle 
(ohne Verpackungen) 
(02 01 04) 

- Biologisch abbau- 
bare Werkstoffe 
(Kunststoffe) aus 
überwiegend nach- 
wachsenden Roh- 
stoffen 

(Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teich- 
wirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei) 
Geeignete Abfälle gemäß Spalte 2 sind z. B. 
Abdeckfolien. Die Materialien sind geeignete Abfälle 
gemäß Spalte 2, wenn diese nach DIN EN 13432 
(Ausgabe 2000-12) und DIN EN 13432 Berichtigung 2 
(Ausgabe 2007-10) oder DIN EN 14995 (Ausgabe 
2007-03) zertifiziert sind. 
Die Materialien sind nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 von den Behandlungs- und Untersuchungs- 
pflichten freigestellt, wenn sie an der Anfallstelle in 
den Boden eingearbeitet werden. 

Kunststoffe 
(20 01 39) 

- Biologisch abbau- 
bare Werkstoffe 
(Kunststoffe) aus 
überwiegend nach- 
wachsenden Roh- 
stoffen 

(Getrennt gesammelte Fraktionen der Siedlungs-
abfälle [außer 15 01]) 
Die Materialien sind geeignete Abfälle gemäß Spalte 
2, wenn diese nach DIN EN 13432 (Ausgabe 2000-
12) und DIN EN 13432 Berichtigung 2 (Ausgabe 
2007-10) oder DIN EN 14995 (Ausgabe 2007-03) 
zertifiziert sind; Abfalltüten, die zur Sammlung biolo- 
gisch abbaubarer Abfälle wie z. B. von Küchen- und 
Kantinenabfällen bestimmt sind. 

 

1  Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 22 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist. 

2 Abfälle in Anlehnung an den Abfallartenkatalog der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, 16. Länderarbeitsge-
meinschaft Abfall: LAGA-Informationsschrift Abfallarten – 1991, Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall (LAGA) – Erich Schmidt Verlag, Berlin. 

Sinngemäß bedeuten die obigen Ausführungen, dass Bioabfalltüten und andere biologisch abbaubare 
Kunststoffe in Bioabfallbehandlungsanlagen verwertet werden dürfen, wenn sie überwiegend aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind und ihre biologische Verwertbarkeit unter normierten 
Prüfbedingungen zertifiziert wurde. Der Eintrag von bioabbaubaren Kunststoffen in den Bioabfall kann 
jedoch durch lokale Abfallsatzungen eingeschränkt sein. Entsprechende Beschränkungen wurden 
häufig vorsorglich eingeführt, da u. a. Schwierigkeiten für den Behandlungsprozess, erhöhte Fehl-
wurfquoten der Abfallerzeuger und Qualitätseinbußen bei den Komposten angenommen wurden. In 
den letzten Jahren haben zahlreiche Regionen die Nutzung von bioabbaubaren Beuteln für die Bioab-
fallsammlung gezielt eingeführt. Die Praxiserfahrungen zeigten, dass sich die Maßnahmen so gestal-
ten lassen, dass Störungen für die Bioabfallkompostierung unterbleiben und positive Effekte für die 
Anwender überwiegen (ZAW-SR, 2005; KOSAK, 2011; KANTHAK und SÖLING, 2012; KOSAK, 2013; 
GRÖLL et al.; 2015). 

2 Prüfung der Bioabbaubar- und Kompostierbarkeit nach DIN 
EN 13432 

Seit mehr als 20 Jahren wird darüber diskutiert, welche Eigenschaften bioabbaubare Kunststoffe ha-
ben müssen, damit sie sich für eine Verwertung in Bioabfallbehandlungsanlagen eignen (HOPPENHEIDT 

und TRÄNKLER, 1996). Die in einem nationalen DIN-Normenausschuss erarbeiteten Entwürfe für Prüf-
vorschriften für abbaubare Kunststoffe (DIN V-54900-1 bis -3) wurden im Jahr 2000 in modifizierter 
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Form als europäische Prüfnorm DIN EN 134321 für Verpackungen eingeführt. Im Jahr 2006 folgte 
dann mit der DIN EN 149952 eine für abbaubare Kunststoffe geltende Prüfnorm, deren Prüfumfang mit 
der DIN EN 13432 vergleichbar ist. Die DIN EN 13432 ist auch die Grundlage für verschiedene Zertifi-
zierungsprogramme, bei denen die geprüften Produkte nach einem positiven Prüfergebnis mit den be-
kannten Zertifizierungszeichen (DIN CERTCO, OK Compost, u. a.) kenntlich gemacht werden können. 
Zum Zeitpunkt der Entwicklung der genannten Prüfnormen wurden Bioabfälle fast ausschließlich 
kompostiert, wobei meist eine Herstellung von gut stabilisierten Fertigkomposten angestrebt wurde. 

Für eine Zertifizierung nach DIN EN 13432 oder 14995 müssen Werkstoffe die Anforderungen eines 
mehrstufigen Untersuchungsprogrammes durchlaufen. 

2.1 Chemische Prüfung 
Prüfprodukte können neben dem Hauptpolymer eine Vielzahl von Zusatzstoffen (Copolymer, Farbstof-
fe, Stabilisatoren, Füllstoffe, …) enthalten. Die Rezeptur wird vom Produzenten maßgeschneidert für 
die jeweilige Anwendung festgelegt. Die chemische Prüfung soll Informationen über die Bestandteile 
des Prüfproduktes bereitstellen, damit die Ergebnisse eindeutig einem Produkt mit einer definierten 
Rezeptur zugeordnet werden können. Diese Angaben sind großteils vertraulich. 

Der Hersteller darf keine Bestandteile vorsätzlich in sein Produkt einsetzen, von denen bekannt ist 
oder angenommen werden kann, dass sie schädlich für die Umwelt sind oder es während des biologi-
schen Behandlungsprozesses werden können. Der Glühverlust des Prüfproduktes muss 50 % (w/w) 
überschreiten, damit Produkte mit hohen Anteilen inerter Bestandteile ausgeschlossen werden. Anga-
ben zum Gehalt an organischem Kohlenstoff und zur Trockensubstanz müssen vorgelegt werden und 
die Gehalte der in Tabelle 2 aufgeführten Stoffe müssen eingehalten werden. 

Tab. 2: Vorgaben der DIN EN 13432 im Vergleich zu Grenzwerten der Bioabfallverordnung 

Element DIN EN 13432 BioAbfV Element DIN EN 13432 BioAbfV 
Cd 0,5 1/1,5 Zn 150 300/400 
Cr 50 70/150 As 5 -- 
Cu 50 70/100 F 100 -- 
Hg 0,5 0,7/1 Mo 1 -- 
Ni 25 35/50 Se 0,75 -- 
Pb 50 100/150 -- -- -- 

 

Bei dem Vergleich der Daten in Tabelle 2 ist zu beachten, dass sich die Gehalte auf das noch nicht 
biologisch behandelte Prüfprodukt beziehen; die Vorgaben der Bioabfallverordnung gelten für den 
Kompost. Der Anteil der Prüfprodukte im Bioabfall wird aber insgesamt sehr klein sein: Selbst dann, 
wenn der gesamte Bioabfall in Bioabfallbeuteln angeliefert würde, läge der Anteil des dadurch in den 
Bioabfall gelangenden biologisch abbaubaren Werkstoffes bei unter 0,2 %. Damit bewirken die auf 
den biologisch abbaubaren Werkstoff zurückgehenden Einträge der aufgeführten Elemente keine re-
levanten Veränderungen der Gehalte der Komposte, selbst wenn der Werkstoff während der Kompos-
tierung vollständig mineralisiert würde. 

                                                                 
1  DIN EN 13432 (2000): Verpackungen - Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und bio-

logischen Abbau - Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen 
2  DIN EN 14995 (2006): Kunststoffe - Bewertung der Kompostierbarkeit - Prüfschema und Spezifikationen 



Untersuchung und Bewertung der Abbaubarkeit bioabbaubarer Kunststoffe 

 

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015 63 

2.2 Biologische Abbaubarkeit 
Die DIN EN 13432 definiert die biologische Abbaubarkeit als „Zerlegung einer chemischen Verbindung 
oder eines organischen Materials durch Mikroorganismen in Gegenwart von Sauerstoff in Kohlenstoff-
dioxid, Wasser und Salze anderer vorhandener Elemente (Mineralisation) unter Bildung neuer Bio-
masse oder in Abwesenheit von Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid, Methan, Mineralsalze und neue Bio-
masse“. 

Im Regelfall soll die Abbauprüfung mit der in DIN EN 14855 beschriebenen Untersuchungsmethodik 
durchgeführt werden, von der es inzwischen zwei Varianten gibt3. Hierbei werden die zerkleinerten 
Prüfprodukte bis zu 180 Tage in simulierten Kompostumgebungen bei Temperaturen von 58 ± 2 °C 
inkubiert. Günstige physikochemische Bedingungen (Wassergehalt, pH, Sauerstoff, u. a.) und eine gu-
te Versorgung mit Nährstoffen sollen hohe biologische Abbauaktivitäten gewährleisten. 

Das Ausmaß des biologischen Abbaus des Prüfproduktes wird über das beim Abbau gebildete Koh-
lendioxid erfasst. Dies kann mit direkt anzeigenden Messgeräten (Abb. 1) oder durch Absorption und 
nachfolgendem analytischen Nachweis erfolgen. Es ist jedoch schwierig, die auf den Abbau des Prüf-
produktes zurückzuführende Freisetzung von Kohlendioxid hinreichend exakt zu erfassen: 

• Kohlendioxid wird auch durch den Abbau organischer Kompostbestandteile frei. Dieser Anteil 
wird durch die Nutzung sehr gut ausgereifter Komposte4 und die Mitführung von Blindwertan-
sätzen korrigiert. Die Blindwertansätze sollen nach einer Inkubation von 10 Tagen mehr als 
50 mg, jedoch weniger als 150 mg Kohlendioxid je Gramm organischer Trockensubstanz er-
zeugen. 

• Der Prüfproduktabbau kann den Abbau der Kompostsubstanz stimulieren oder durch Ansäue-
rung im Kompost vorhandene Carbonate auflösen. Deshalb wurden anorganische Trägerma-
terialien als Alternative zu Kompost eingeführt, die eine reduzierte „Eigenproduktion“ von Koh-
lendioxid aufweisen (BELLIA et al., 2000). 

• Ein Teil der abgebauten Prüfsubstanz wird nicht als Kohlendioxid freigesetzt, sondern dient 
den Mikroorganismen als Kohlenstoffquelle für den Aufbau mikrobieller Biomasse. Deshalb 
gibt die erfasste Freisetzung an Kohlendioxid den Abbau der Prüfsubstanz nicht vollständig 
wieder. Das Wachstum der mikrobiellen Biomasse kann in der komplexen Prüfmatrix jedoch 
nur mit unvertretbar hohem Aufwand abgeschätzt werden. Deshalb wird die Freisetzung einer 
Kohlendioxidmenge, die 90 % des Prüfproduktes entspräche, sachlich begründet als „voll-
ständiger biologischer Abbau“ gewertet. 

Die biologische Abbaubarkeit muss für das Prüfprodukt insgesamt oder jeden relevanten organischen 
Anteil bestimmt werden. Hierbei ist jede organische Verbindung zu beachten, die mit einem Anteil von 
mehr als 1 % des Trockengewichts vorhanden ist. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Gesamt-
summe der organischen Verbindungen, für die der biologische Abbau nicht bestimmt werden muss, 
5 % nicht übersteigen darf.  

                                                                 
3  DIN EN ISO 14855-1 (04/2013): Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoff-Materialien unter den 

Bedingungen kontrollierter Kompostierung - Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdioxides - Teil 1: Allge-
meines Verfahren / DIN EN ISO 14885-2 (10/2009): Bestimmung der vollständigen aeroben Bioabbaubarkeit von Kunststoff-
Materialien unter den Bedingungen kontrollierter Kompostierung - Verfahren mittels Analyse des freigesetzten Kohlenstoffdi-
oxides - Teil 2: Gravimetrische Messung des freigesetzten Kohlenstoffdioxides im Labormaßstab 

4  Auch Fertigkomposte mit Rottegrad V können noch um bis zu Faktor 2,5 größere Mengen an Kohlendioxid frei setzen als 
beim Abbau der Prüfsubstanz gebildet würde. 
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Ein Prüfprodukt wird als vollständig biologisch abbaubar bewertet, wenn in einem Zeitraum von maxi-
mal 6 Monaten eine Netto-Kohlendioxidmenge freigesetzt wird (Kohlendioxidbildung minus der vom 
Blindwert freigesetzten Menge an Kohlendioxid), die mindestens 90 % der Kohlendioxidmenge ent-
spricht, die bei einer Totaloxidation des Prüfproduktes frei würde. Alternativ gilt ein Prüfprodukt auch 
als vollständig biologisch abbaubar, wenn die Netto-Kohlendioxidmenge 90 % des maximalen Wertes 
einer geeigneten Referenzsubstanz (z. B. Cellulose) erreicht. Das Referenzsubstrat Cellulose dient 
auch der Kontrolle der biologischen Aktivität des Impfmaterials; die biologische Aktivität im Referenz-
ansatz sollte gegenüber dem Blindwertansatz hinreichend erhöht sein und die Cellulose sollte bereits 
nach 45 Tagen zu > 70 % abgebaut sein. 

 

Abb. 1: Versuchsaufbau für die Prüfung der Bioabbaubarkeit nach DIN EN 14855 

Untersuchungen an 10 verschiedenen Papierprodukten zeigten, dass die Anforderungen der Prüfung 
der Bioabbaubarkeit anspruchsvoll sind (VENELAMPI et al., 2003): Nur eines der 10 Produkte setzte in-
nerhalb von 45 Tagen mehr als 90 % Kohlendioxid frei. Zahlreiche bioabbaubare Kunststoffe und an-
dere Polymere konnten die Prüfanforderungen jedoch erfüllen (vergl.5; FUNABASHI et al., 2009). Es ist 
jedoch zu beachten, dass die Prüfergebnisse zu-nächst nur für die untersuchten Prüfbedingungen 
aussagekräftig sind. Die hohe Temperatur, der hohe Mikroorganismengehalt im Kompostmilieu, die 
günstigen Nährstoffgehalte und der Prüfzeitraum unterschieden sich von den Bedingungen, die in an-
deren Umweltbereichen vorliegen (Boden, Deponie, Abwasser, Oberflächengewässer, …). Selbst auf 
die Bedingungen einer realen Kompostierung lassen sich die Ergebnisse nur eingeschränkt übertra-
gen: Bei der Kompostierung ändert sich u. a. die Zusammensetzung der Mikroorganismen während 
der Kompostierung sehr stark (PARTANEN et al., 2010; HULTMAN et al., 2010; NEHER et al., 2013):  
Während der anfänglichen Heißrottephase dominieren schnell wachsende, vor allem Monomere ab-
bauende Mikroorganismen. Die am Abbau natürlicher Polymere beteiligten Aktinomyceten und Pilze 

   

                                                                 
5 

http://www.dincertco.de/de/dincertco/produkte_leistungen/zertifizierung_produkte/verpackungswesen/industriell_kompostierba
re_produkte_1/industriell_kompostierbare_produkte.html 

http://www.dincertco.de/de/dincertco/produkte_leistungen/zertifizierung_produkte/verpackungswesen/industriell_kompostierbare_produkte_1/industriell_kompostierbare_produkte.html
http://www.dincertco.de/de/dincertco/produkte_leistungen/zertifizierung_produkte/verpackungswesen/industriell_kompostierbare_produkte_1/industriell_kompostierbare_produkte.html
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dominieren in späteren Rottephasen, während der Kompost langsam erkaltet. Vor allem diese im Fer-
tigkompost vorhandenen Mikroorganismen wirken bei Prüfungen nach DIN EN ISO 14855 durchge-
hend auf die Prüfprodukte ein. 

Nach DIN EN 13432 ist es ausreichend, die biologische Abbaubarkeit eines Prüfproduktes unter aero-
ben Bedingungen nachzuweisen. Unter anaeroben Bedingungen werden auch viele natürliche Poly-
mere langsamer abgebaut. Deshalb sind die Anforderungen für einen Nachweis der anaeroben Ab-
baubarkeit weniger anspruchsvoll: Wenn innerhalb einer Prüfdauer von maximal zwei Monaten ein 
Abbaugrad (Freisetzung von Biogas) von > 50 % des theoretischen Wertes des Prüfmaterials erfasst 
wird, gilt das Material als anaerob abbaubar. Dieser Abbaugrad liegt zudem in dem Bereich, den der 
Abbau der organischen Substanz des Bioabfalls insgesamt während einer Vergärung erzielt. Diese 
Festlegung des Abbaugrades basiert auf der Annahme, dass bei üblichen anaeroben Behandlungsan-
lagen eine aerobe Stabilisierungsphase folgt, in der der Abbau der Prüfsubstanz fortgesetzt wird. 

Praxiserfahrungen mit aktuell vermarkteten Biokunststoffbeuteln haben nur geringe Abbaugrade unter 
anaeroben Bedingungen aufgezeigt (GRUNDMANN und WONSCHIK, 2011; GARAFFA und DEGLI INNO-

CENTI, 2013; HOPPENHEIDT und TRONECKER, 2015). Einige bioabbaubare Kunststoffe haben sich aber 
zumindest unter speziellen anaeroben Prüfbedingungen als weitreichend bioabbaubar erwiesen (YAGi 
et al., 2009, 2010; WANG et al., 2011). Somit erscheint es möglich, durch Anpassungen der biologi-
schen Behandlung und/oder der Zusammensetzung der Produkte auch einen weitreichenden anaero-
ben Bioabbau einiger Kunststoffe realisieren zu können. 

2.3 Desintegration bei der biologischen Behandlung 
Die organische Trockensubstanz lebender Zellen besteht meist zu über 90 % aus natürlichen Polyme-
ren. Beim biologischen Abbau der natürlichen und der eingetragenen synthetischen Polymere müssen 
die Makromoleküle zunächst außerhalb der Zellen in Bruchstücke zerkleinert werden. Diesen Zerklei-
nerungsprozess, die Desintegration des Polymers, können physikalische, chemische und biologische 
Prozesse bewirken. Lebewesen zerkleinern Polymere durch die Ausscheidung extrazellulärer Enzy-
me. Hinreichend vorzerkleinerte Polymerbruchstücke können von Zellen aufgenommen und intrazellu-
lär weiter abgebaut werden. Besonders ausgeprägt ist das biologische Abbaupotenzial in Böden, da 
dort eine unüberschaubare Vielfalt an Mikroorganismen und anderen Kleinstlebewesen abgestorbene 
Biomassen mineralisiert. Noch ausgeprägter sind die Abbauaktivitäten, die bei der Kompostierung von 
Biomassen auftreten. 

Kompostierungsprozesse sind durch eine hohe Komplexität der beteiligten Mikroorganismenarten und 
der umgesetzten Stoffe charakterisiert. Zeitgleich werden durch unterschiedlichste Mikroorganismen 
verschiedenste Bestandteile des Kompostrohstoffs ab- und umgebaut. Die Abbauprodukte (Kohlendi-
oxid, Wasser, Mineralien) unterscheiden sich nicht von jenen, die beim Abbau zugesetzter Kunststoffe 
auftreten. Insofern lässt sich der biologische Abbau von Kunststoffen im Kompostmilieu nicht anhand 
der Kontrolle der Abbauprodukte verfolgen6. Ziel der Desintegrationsprüfung ist deshalb keine erneute 
Prüfung der biologischen Abbaubarkeit. Sie soll die Frage klären, ob sich die Prüfprodukte unter den 
Bedingungen einer technischen Kompostierung hinreichend rasch soweit zersetzen, dass sie im 
Kompost nicht mehr störend visuell in Erscheinung treten, den Kompostierungsprozess nicht stören 
oder die Kompostqualität anderweitig negativ verändern.  

                                                                 
6  Dies würde den Einsatz von Isotopen-markierten Prüfprodukten erfordern, deren Herstellungspreis extrem hoch ist. 
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Die DIN EN 13432 macht keine konkreten Vorgaben zur Durchführung der Prüfung. Definiert ist ledig-
lich, dass die Prüfprodukte in der Form, in der sie später eingesetzt werden, zu prüfen sind. Hierbei ist 
eine Vorzerkleinerung auf 10 x 10 cm große Stücke erlaubt. Nach einer maximal 12 Wochen dauern-
den Kompostierung sollten bioabbaubare Werkstoffe soweit desintegriert sein, dass von ihnen weni-
ger als 10 Massen-% in der Siebfraktion > 2 mm vorhanden sind. 

Eine Beschreibung eines genormten Ablaufs einer Desintegrationsprüfung findet sich u. a. in der DIN 
EN 140457. Danach sollen in mindestens 140 Litern große Rottereaktoren Mischungen aus frischen 
kommunalen Bioabfällen und 1 Massen-% des Prüfproduktes eingebracht werden. Für ergänzende 
Prüfungen ökotoxischer Effekte sollen weiter 9 Massen-% des Prüfproduktes in Pulverform zugesetzt 
werden. Das Rottegut sollte eine Zusammensetzung haben, die einen unproblematischen Rotteverlauf 
gewährleistet. Zur Kontrolle wird die Rottetemperatur erfasst und bei Bedarf wird das Rottegut be-
feuchtet, belüftet und/oder umgesetzt. 

   

Abb. 2: Beispiel eines Versuchsaufbaus zur Prüfung der Desintegration von Prüfprodukten (links) und Ergebnis 
der Temperaturverläufe (rechts) (HOPPENHEIDT et al., 2000) 

 

Vergleichende Auswertungen des Rotteverlaufes und der Qualitäten der Komposte von Kontrollansät-
zen und Ansätzen mit Zusatz des Prüfproduktes geben Aufschluss über etwaige negative Einflüsse 
des Prüfproduktes auf die Kompostierung. 

Auch die Prüfanforderungen für die Desintegration abbaubarer Prüfprodukte während der Kompostie-
rung sind anspruchsvoll festgelegt worden. Hohe Wirkungsgrade sind jedoch in der Praxis von Bedeu-
tung: Nimmt man an, dass 25 % der gesammelten Bioabfälle in Beuteln aus bioabbaubaren Kunststof-
fen erfasst werden8, beträgt der Anteil des Kunststoffs am Bioabfall etwa 0,05 Massen-%. Dies ent-
spricht etwa 0,3 Gramm Kunststofffolie mit einer Fläche von ~ 100 cm²/Liter Bioabfall. Falls vor der 
Kompostierung keine Abtrennung von Folienanteilen erfolgt und man einen Rotteverlust des Bioabfalls 
von 50 % annimmt, wären anfangs 200 cm² Folie pro Liter Kompost vorhanden. Qualitätskomposte 
sollen weniger als 25 cm² an Folienresten enthalten. Dafür wäre eine Desintegration des Prüfproduk-
tes um > 88 % erforderlich. Diese Abschätzung verdeutlicht, dass die Prüfanforderungen den prakti-
schen Notwendigkeiten entsprechen. Einige Papierprodukte, die nicht speziell für die biologische Ver-
wertung entwickelt wurden, haben sich als nicht hinreichend desintegrierbar erwiesen (VENELAMPI et 
al., 2003). Es sind jedoch zahlreiche Produkte aus bioabbaubaren Kunststoffen bekannt, die die An-

                                                                 
7  DIN EN 14045 (06/2003): Bewertung der Desintegration von Verpackungsmaterialien in praxisorientierten Prüfungen unter 

definierten Kompostierungsbedingungen 
8  Der Küchenabfallanteil liegt oft bei etwa 50 % der angelieferten Bioabfälle; es wurde zudem angenommen, dass nur die Hälfte 

der Haushalte den Küchenabfall in Bioabfallbeuteln erfasst. 
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forderungen der Desintegrationsprüfungen erfüllen (siehe DIN CERTCO-Datenbank5; VAVERKOVÁ  
et al., 2012; ARRIETA et al., 2014). Dies verdeutlichen auch die positiven Praxiserfahrungen aus ver-
schiedenen Kompostierungsanlagen (ZAW-SR, 2005; Kosak, 2011; KANTHAK und SÖLING, 2012;  
KOSAK 2013; GRÖLL et al., 2015). 

2.4 Auswirkungen auf die Kompostqualität 
Die bei der Desintegrationsprüfung anfallenden Komposte dienen vergleichenden Untersuchungen 
der Kompostqualität. Der Vergleich des Kompostes eines Blindwertansatzes ohne Zusatz des Prüf-
produktes mit dem Kompost eines Ansatzes mit Prüfproduktzusatz zeigt auf, ob die Kompostqualität 
nachteilig verändert ist. Die DIN EN 13432 führt hierzu physikalisch-chemische Kontrollparameter (Vo-
lumengewicht, Trockensubstanz, Glühverlust, Salzgehalt, pH-Wert, Gehalt an gesamten Stickstoff, 
Ammoniumstickstoff, Phosphat, Magnesium und Kalzium) an. Außerdem sollen ökotoxikologische Ef-
fekte untersucht werden. Hierzu wird der Kompost mit der erhöhten Prüfprodukteinwaage mit dem 
Kompost des Blindwertansatzes verglichen. Prüfparameter sind die Keimungsrate und die Erträge an 
Pflanzenbiomasse, die mit zwei unterschiedlichen Prüforganismen und Kompostanteilen von 25 und 
50 % erzielt werden. Diese müssen beim Prüfkompost größer als 90 % des entsprechenden Blind-
wertkomposts sein. Vergleichbare Prüfanforderungen werden bei der Bewertung der Kompostqualität 
im Rahmen der Gütesicherung von Qualitätskomposten sicher eingehalten. 

2.5 Erkennbarkeit 
Nach einem positiven Befund der unter 2.1 - 2.4 durchgeführten Prüfungen ermöglichen verschiedene 
Zertifizierungsstellen die Kennzeichnung der geprüften Produkte mit einem Label, das dem Nutzer 
verdeutlichen soll, dass das Produkt „industriell kompostierbar“ ist. 

Allerdings kann die Mehrzahl der Label und die unklare Abgrenzung untereinander die eigentliche 
Zielsetzung einschränken. Außerdem ist Anwendern meist unbekannt, dass ein als „industriell kom-
postierbar“ gekennzeichnet Produkt nur dann in die Bioabfalltonne gegeben werden darf, wenn dies 
die lokal gültige Abfallsatzung zulässt. 

3 Biologische Verwertbarkeit in der Praxis 
Es gibt eine Reihe biobasierter Polymere (wie Gummi, Cellophane, u.a.), die bereits seit langer Zeit 
technisch genutzt werden. Ihr Produktionsvolumen soll weltweit 17 Millionen Mg/a erreichen (IfBB, 
2015). In den letzten 30 Jahren sind einige Neuentwicklungen hinzugekommen, deren Marktanteil sich 
langsam aber stetig ausweitet. Hierzu gehören neue Polymerwerkstoffe wie Stärke/Blends, PLA, PHA, 
u. a. Einige Erdöl-basierte Kunststoffe können inzwischen zudem aus Biomassen hergestellt werden 
(Bio-PE, -PP, -PET, u. a.). Der Marktanteil dieser neueren biobasierten Polymere lag 2014 bei 1,7 Mil-
lionen Mg/a, von denen rund 39,1 % biologisch abbaubare Polymere sind (IfBB, 2015)9 . Durch die 
stetige Zunahme von Produkten, die als „industriell kompostierbar“ gelabelt sind, wird sich deren An-
teil auch dann im Bioabfall erhöhen, wenn die Nutzung (z. B. als Bioabfallbeutel) vom Entsorgungsträ-
ger nicht explizit freigegeben wurde.  

                                                                 
9  Insgesamt tragen traditionelle und neue Bioplastik-Produkte etwa 6-7 % zum Gesamtaufkommen an Plastikprodukten bei 

(IfBB, 2015). 
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Wie oben ausgeführt wurde, dürfen Produkte erst dann als „industriell kompostierbar“ gekennzeichnet 
werden, wenn sie die anspruchsvollen Prüfanforderungen der DIN EN 13432 erfüllen10 . Deshalb kann 
erwartet werden, dass sich diese Produkte in einer großtechnischen Kompostieranlage hinreichend 
schnell zersetzen. Einige Anlagenbetreiber berichten jedoch, dass in ihren Komposten unerwünscht 
hohe Reste auch von bioabbaubaren Kunststoffen vorkommen. Diese Beobachtung kann verschiede-
ne Ursachen haben. Die am Markt vorhandenen Produkte aus bioabbaubaren Kunststoffen unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Stoffeigenschaften und damit auch in ihrem Abbauverhalten. Während 
sich alle als bioabbaubar zertifizierte Produkte innerhalb einer Rottezeit von 12 Wochen weitreichend 
zersetzen, gibt es Produkte, die bereits nach deutlich kürzeren Rottezeiten weitreichend zersetzt sind 
(KOSAK, 2011; HOPPENHEIDT und TRONECKER, 2015). Die Kennzeichnung der Produkte sieht aber kei-
ne Unterscheidung in leichter und schwerer abbaubare Produkte vor. 

In den letzten Jahren haben sich die bei der Entwicklung der DIN EN 13432 als Grundlage genutzten 
abfallwirtschaftlichen Verfahren in mehrfacher Hinsicht verändert: 

• Verkürzung der Behandlungszeit: Bei der Einführung der Bioabfallverwertung wurden Bioab-
fälle nahezu ausschließlich kompostiert. Hierbei wurden lange Behandlungszeiten (bis 12 Wo-
chen) genutzt, da vor allem sehr gut stabilisierte Fertigkomposte produziert wurden. Heute 
vermarkten viele Bioabfallverwerter ihre Komposte bereits als Frischkomposte, die bereits bei 
Behandlungszeiten von < 8 Wochen erhalten werden. 

• Kombination aus Vergärung und Nachkompostierung: In den letzten Jahren wurden viele gro-
ße Bioabfallverwertungsbetriebe von einer Kompostierung auf eine Kombination aus einer Bi-
oabfallvergärung mit einer vergleichsweise kurze Zeit dauernden Nachkompostierung der fes-
ten Gärreste umgestellt. Diese Kaskadennutzung ermöglicht es, die Potenziale der Bioabfälle 
an regenerierbaren Energieträgern (Biogas) zu nutzen. Die dabei anfallenden festen Gärreste 
enthalten dann nur noch Restgehalte an biologisch leicht abbaubaren Bestandteilen. Deshalb 
wird für die abschließende Stabilisierung der Gärreste im Rahmen einer Kompostierung nur 
ein kurzer Behandlungszeitraum (< 6 Wochen) benötigt. Damit verkürzen sich die für eine 
Desintegration von biobasierten Abfällen verfügbaren Behandlungszeiten mit hoher Rotteakti-
vität noch weiter. 

• Größere Vielfalt an Behandlungsvarianten: Nach der Einführung der Bioabfallverwertung wur-
den neben einfachen unbelüfteten und belüfteten Kompostmieten vor allem Hallen-, Boxen- 
und Tunnelkompostierungsanlagen gebaut. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben mussten die An-
lagen alle über definierte Zeiträume eine Heißrotte mit hoher biologischer Aktivität aufrecht-
erhalten. Durch die Vorschaltung von thermophil betriebenen Biogasanlagen entfallen diese 
Anforderungen für die Rotte oft. Zudem gibt es verschiedene Betriebsbedingungen für Bio-
gasanlagen (mesophil versus thermophil, Nass- versus Trockenfermentation, Rührkessel ver-
sus Pfropfenstrom). Daher schränkt allein die Vielfalt möglicher Prozessabläufe die Aussage-
kraft der bislang unveränderten DIN EN 13432-Prüfungen von bioabbaubaren Produkten ein. 

• Strengere Vorgaben für die Kompostqualität: Komposte sollen möglichst geringe Anteile an 
Fremdstoffen haben. Dazu werden alle nicht auf native Biomassen zurückzuführenden Stoffe 
mit einer Partikelgröße von > 2 mm gezählt, also Glas, Metalle, Kunststoffe, Gummi, Papier, 
Knochen, Verbundstoffe. Diese dürfen zusammen maximal 0,5 Gew.-% an der Trockenmasse 
ausmachen. Hinzugekommen ist die Forderung, bei Fremdstoffgehalten über 0,1 Gew.-%  

                                                                 
10  European Bioplastics hat jedoch auch missbräuchliche Verwendungen der Kennzeichnung festgestellt, siehe Hinweis in 

EUWID Recycling und Entsorgung 43/2015, S. 14 
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oder bei Zulassung biologisch abbaubarer Werkstoffe (BAW aus Biokunststoffen oder Papier) 
als Kompostrohstoff die Flächensumme der Fremdstoffe auf < 25 cm²/Liter Kompost-Frisch- 
substanz zu begrenzen. Dies bedeutet, dass mehr als 90 % der eingetragenen Biokunststoff- 
oder Papierprodukte bereits während der Behandlungszeit mindestens zu Partikeln mit  
< 2 mm Durchmesser zerfallen sein müssen, damit die Gütekriterien für Qualitätskomposte 
noch eingehalten werden. Entsprechende Wirkungsgrade der Desintegration erfordern gut bi-
oabbaubare Produkte und hohe Abbauaktivitäten. 

Der Vielfalt der aktuell genutzten Bioabfallbehandlungsvarianten entsprechend sind Abweichungen 
des Abbauverhaltens bei bestimmten Verfahrenskombinationen von dem nach DIN EN 13432 zu er-
wartenden Abbauverhalten nicht auszuschließen. Praxiserfahrungen zeigen jedoch, dass auch kurze 
Kompostierungszeiten – selbst bei zuvor anaerob vorbehandelten Bioabfällen – für die Desintegration 
ausgewählter bioabbaubarer Produkte ausreichen können (KOSAK, 2011; HOPPENHEIDT und TRO-

NECKER, 2015). 

Deshalb ist es empfehlenswert, für die wichtigsten Anlagenkonfigurationen die kompatiblen bioabbau-
baren Produkte zu ermitteln. Anschließend kann den angeschlossenen Haushalten empfohlen wer-
den, vorzugsweise Produkte mit optimalem Abbauverhalten zu verwenden und dadurch den Eintrag 
von Produkten mit unzureichendem Abbauverhalten zu minimieren. 
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Film: Der wertvolle Bioabfall 
http://www.rgk-bayern.de/fileadmin/user_upload/Videos/RGK_kompost_mitvergaehrung_1024.mp4 

 

http://www.rgk-bayern.de/fileadmin/user_upload/Videos/RGK_kompost_mitvergaehrung_1024.mp4
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